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SPD – Fraktion im 
Kreistag Rotenburg (Wümme) 

-Änderungsantrag- 
Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 11.4.2018 
(Gesundheits- und Therapiezentrum Zeven) 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Luttmann,  
 
namens und im Auftrage der SPD-Kreistagsfraktion beantrage ich auf 
der Grundlage und in Abänderung unseres Antrages vom 1.5.2018 
unter demselben Titel das Folgende: 
 
Der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) beschließt:  
 
I. Die Beschlusslage des Kreistages zur Einrichtung des 

Gesundheits- und Therapiezentrums Zeven vom 11.04.2018 wird 
bekräftigt und mit Nachdruck weiterverfolgt.  

 

II. Vor dem Hintergrund der Stellungnahme des Landrates aus 
dem KA stellt der Kreistag zum Antrag der SPD-Fraktion vom 1. 
Mai 2018 fest: 
 Die Punkte 1. b. bis 1. e. sowie 1. h. befinden sich in der 

Umsetzung. 
 Die Punkte 1. j., 2., 4. und 5. sind erledigt. 
 Punkt 1. a. ist teilweise erledigt und befindet sich im Übrigen 

in der Umsetzung. 
 

III. Ergänzend stellt der Kreistag fest: 
 Zu Punkt 1. a. hat die eigentliche Gründung des GuTZ noch 

zu erfolgen, die Anstrengungen zur Gewinnung eines 
Facharztes für eine ambulante rheumatologische Praxis sind 
unvermindert fortzuführen. 

 Zu Punkt 1. f. wird der Dialog mit den niedergelassenen 
Ärzten mit der unveränderten Zielrichtung fortgesetzt, den 
kassenärztlichen Notdienst in das GuTZ zu integrieren. 
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(Fortsetzung) 
 

 Zu Punkt 1. g. werden die Bemühungen fortgesetzt, die 
chirurgische Praxis mit ambulanter BG-Zulassung am GuTZ 
zu den angeführten Zeiten zu besetzen. 

 Zu Punkt 1. i. wird ergänzend zur Beschlusslage vom 11.4.2018 
als unterstützender Schritt der Dialog mit interessierten 
Hebammen zur Einrichtung eines Hebammenstützpunktes 
mit der Möglichkeit einer Anstellung am GuTZ 
aufgenommen. 

 Zu Punkt 1. k. wird der richtige Hinweis des Landrates 
aufgegriffen, hinsichtlich der Ansiedlung einer Apotheke am 
GuTZ Gespräche mit potenziellen Nutzern zu führen. 

 Zu Punkt 3. wird der begonnene und viel zu lange nicht 
geführte Dialog mit den niedergelassenen Ärzten vor-Ort 
fortgesetzt. 

 
IV. Der Bericht über die bisherige Umsetzung wird zur Kenntnis 
 genommen. 

 
 

Begründung:  
Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 1.5.2018 zur Umsetzung des 
Kreistagsbeschlusses vom 11.4.2018 zielt darauf ab, ein klares Bekenntnis 
des Kreistages zum Erhalt und der Verbesserung der medizinischen 
Versorgung des Landkreises Rotenburg (Wümme) im Bereich der 
Samtgemeinden Zeven, Sittensen und Tarmstedt zu formulieren. 
Hintergrund war seinerzeit die frühzeitige Schließung der stationären 
operativen chirurgischen Versorgung sowie der stationären allgemein 
internistischen und intensivmedizinischen Notfallversorgung. Diese 
frühzeitige Schließung ganzer Abteilungen am MLK steht eindeutig im 
Widerspruch zur Beschlusslage, wonach „die Einrichtung des 
Gesundheits- und Therapiezentrums Zeven […] Voraussetzung für die 
Umsetzung der Schließung des MLK [ist]“!  
 
Im Nachgang unseres Antrages vom 1.5.2018 berichtete der Landrat den 
Kreistagsabgeordneten zwischenzeitlich zum aktuellen Stand des 
Verfahrens.  
Hierbei konnte der Landrat und die Kreisverwaltung deutlich machen, 
dass einige Forderungen und Anregungen aus unserem Antrag bereits 
erledigt sind, resp. sich in Umsetzung befinden.  
Dies macht eine Neuformulierung des Antrages in bestimmten Punkten 
notwendig. Die grundlegende Zielrichtung sowie insbesondere die 
Begründung des Antrages bleiben davon unberührt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
_______________________ 
Bernd Wölbern  
Vorsitzender 




